
Die (Nicht-)Verwertbarkeit von Beweismitteln ist ein zentrales Thema des Straf-
verfahrensrechts. Sein Verständnis ist in Deutschland, den USA und China durch 
die jeweilige Rechtsgeschichte, Rechtspolitik und Rechtspraxis sowie durch die 
unterschiedlichen Verfahrensmodelle geprägt. Anders als die deutschen Beweis-
verwertungsverbote und die US-amerikanische Exclusionary Rule wurden Beweis-
verwertungsverbote in China erst vor kurzem eingeführt. 2012 kam es zu einer 
Reihe von heftig kritisierten Fehlurteilen (Nie Shubin, Du Peiwu, She Xianglin), 
die großes Medieninteresse weckten, weil sie auf durch Folter erlangten Geständ-
nissen oder anderen wichtigen Beweisen beruhten. Dies führte zu einer gründlichen 
Überarbeitung der chinesischen Strafprozessordnung. Nach wie vor fehlt dem 
chinesischen Recht jedoch ein angemessenes Verständnis der Beweisverwertungs-
verbote.

Anhand einer Analyse der wesentlichen Fallkonstellationen und der einschlägigen 
Theorien in den untersuchten Rechtsordnungen arbeitet die Autorin die Zwecke 
und die Kriterien der Beweisverwertungsverbote in Deutschland, den USA und 
China heraus und entwickelt sodann auf der Basis eines systematischen Rechts-
vergleichs Vorschläge für eine Neugestaltung des Rechtsinstituts der Beweisver-
wertungsverbote im chinesischen Prozessrecht.
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Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft,  
deren Aufgabe die Förderung der Grundlagenforschung ist.  
Das Institut gliedert sich in die von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich 
Sieber geleitete strafrechtliche Forschungsabteilung und die von 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Albrecht geführte krimino-
logische Forschungsabteilung.
Das gegenwärtige Forschungsprogramm des Instituts umfasst 
neben Untersuchungen zu den Grundlagenfragen von Strafrecht, 
Rechtsvergleichung und Kriminologie vor allem drei zentrale 
Herausforderungen, die mit den Begriffen „Weltgesellschaft“, 
„Informationsgesellschaft“ und „neue Risikogesellschaft“ schlag-
wortartig umschrieben werden: Kriminalität wird globaler; sie 
nutzt zunehmend internationale Datennetze; ihre Auswirkungen 
können – durch Technik und Organisation – schon im Einzelfall 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen. 
Aktuelle Forschungen des Instituts betreffen deswegen ins- 
besondere Ziele und Methoden der Rechtsvergleichung und der 
Rechtsharmonisierung, strafrechtliche Modellgesetze, europäisches 
Strafrecht, Völkerstrafrecht, Internet- und Informationsstrafrecht, 
Geldwäsche, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Kriminalität 
in Post-Konfliktgesellschaften sowie empirische Strafverfahrens-
forschung, alternative Methoden der Kriminalprävention,  
Reaktionen auf gefährliche Straftäter und Opferforschung.
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